Hinweise für Gottesdienstübertragungen

(Aus: Linzer Diözesanblatt 143 (1. Jänner 1997) Nr. 5)

Die Liturgiekommission und die Hörfunkkommission haben den folgenden Texte beraten und seine Veröf​fentlichung empfohlen. 

A)
Gottesdienstübertragungen im ORF/Radio

Radiogottesdienste sind ein pastoraler Dienst einer Gemeinde für die Hörerinnen und Hörer. Dabei sind besonders jene im Blick, denen es wegen ihrer besonderen Le​benssituation nicht oder nicht mehr möglich ist, die Sonntagsmesse in der Ge​meinde mitzufeiern.

Der ORF nimmt durch die Übertragung von Gottesdiensten in einem wichtigen Be​reich sei​nen gesetzlichen Auftrag wahr, die Bedeutung der Katholischen Kirche "angemessen zu berücksichtigen" (Rundfunkgesetz §2(3)). Er versteht dieses Pro​grammangebot auch als wichtigen Dienst an Hörerinnen und Hörern in unserer konkreten gesellschaftlichen Wirk​lichkeit. Der Sonntagsgottesdienst ist die meist​gehörte Sendung des Programm​be​reichs Religion (fast 700 000 Hörer/-innen all​sonntäglich).

Bewerbung

Pfarrgemeinden können sich um eine Übertragung ihrer Sonn- oder Feiertagsmesse im Ra​dio bewerben (Radio Österreich 2, von 10.00 - 11.00 Uhr). Die Bewerbung ist zu richten an: Liturgiereferat (Pastoralamt, Kapuzinerstraße 84, 4021 Linz; Tel.: 0732/7610-3121).

Im Vordergrund steht dabei das Glaubenszeugnis der Übertragungsgemeinde. Be​son​dere Anlässe und Jubiläen sind in der Regel kein Grund für eine Übertragung.  Die Gottes​dienste im Jahresablauf sollen einen Querschnitt durch die verschie​denen Ge​staltungs​möglichkeiten eines Gottesdienstes geben und werden daher von der Abtei​lung Religion im Hörfunk nach den Vorschlägen der einzelnen Diöze​sen koordiniert. Den Hörerinnen und Hörern soll auch vermehrt die Möglichkeit geboten werden, mit Vertretern der übertragen​den Gemeinde nach der Messfeier telefonischen Kontakt auf​zunehmen (wie dies bei Über​tragungen im Fernsehen be​reits üblich ist).

Kriterien für eine Bewerbung

-
Bereitschaft, auf die Besonderheiten einer Gottesdienstübertragung Rücksicht zu neh​men

-
GEMEINDE: Fähigkeit, die Gemeindeteile der Liturgie in der heute vorgegebenen Weise der aktiven Teilnahme zu vollziehen

-
GOTTESDIENSTLEITER, LEKTOR/INN/EN, KANTOR/INN/EN: kommunikativ, ge​eignete Stimme und  Aussprache, bei Gesang Treffsicherheit

-
MUSIK (Chor, Orgel, andere Instrumente): Sicherheit in der Darbietung, ausge​gliche​ner Klang, reine Stimmung; bei der Bewerbung soll ein aktuelles Tondoku​ment des Chores bei​gelegt werden. Das Medienreferat ist bei einer Aufnahme gerne behilflich (Herr Heinz Stricker, Tel.: 0732/7610-3880).

-
INHALTLICHES KONZEPT: Vorschlag von Möglichkeiten (Akzente) der Gestal​tung durch die betreffende Gemeinde, jedoch ohne Nennung von Terminen (z. B. mu​si​kali​sche Cha​rakteristik; besondere Trägergruppe, Schwerpunkt aus dem Kirchen​jahr)

Auswahl der Pfarren

Aus der Diözese Linz werden jährlich etwa sechs Gottesdienste übertragen. Diözese und Landesstudio benennen unter Einbindung der Liturgiekommission gemein​sam die Pfarren für die vorgesehenen Termine. 

Verantwortliche

FÜR DIE GOTTESDIENSTGEMEINDE: Pfarrer oder Kirchenrektor

FÜR DIE DIÖZESE LINZ:


-
Hörfunk: P. Dr. Berthold Mayr, Geistlicher Assistent der Hörfunkkommission


-
Liturgie: Mag. Johann Stockhammer, Liturgiereferent


-
Kirchenmusik: Mag. Anton Reinthaler, Kirchenmusikreferent

PROGRAMMVERANTWORTUNG: 


-
ORF/Radio, Hauptabteilung Religion;


-
ORF/Abteilung Religion im Landesstudio Oberösterreich: Mag. Alfred Pittertschatscher 

Programm

Pfarren, die für eine Übertragung ausgewählt wurden oder auf Anfrage zugesagt haben, er​halten ein Formblatt, mit dem zwei verschiedene Gestaltungsvorschläge (Musik) ein​zurei​chen sind. Die endgültige Gestaltung des Gottesdienstes wird zwi​schen Pfarre, Li​turgie- u. Kirchenmusikreferenten und ORF unter Berücksichti​gung des gesamtösterreichischen Übertragungsprogramms vereinbart.
Terminplan für Übertragungen im jeweils folgenden Kalenderjahr

-
Einreichen der Bewerbungen bis Mitte April

-
Auswahl der Pfarren mit Terminzuteilung bis Ende Mai

-
Einsendung von zwei musikalischen Gestaltungsvorschlägen zum vereinbarten Gottesdiensttermin bis Ende Juni an das Liturgie- / Kirchenmusikreferat im Pastoralamt

-
Endgültige Festlegung des Programms durch die gesamtösterreichische Koordi​nie​rung im Oktober

-
Verständigung der Pfarre durch das Landesstudio

-
Verpflichtende Teilnahme von Gottesdienstleiter, LektorInnen und dem/der Kir​chenmu​sikverantwortlichen an einem Einführungsgespräch im Landesstudio (im Übertragungsjahr) 

-
Erstellung aller freien Texte und Einsendung derselben bis drei Wochen vor der Übertra​gung an das ORF-Landesstudio, das die Texte an den Geistlichen Assi​stenten der Hörfunkkommission weiterleitet (ORF-Landesstudio Oberösterreich, z. Hd. Herrn Mag. Alfred Pittertschatscher, Europaplatz 3, 4010 Linz, Tel.: 0732/6900/24260).

Finanzen

Da es sich bei Rundfunkübertragungen um die Erfüllung des Programmauftrags des ORF handelt - sie sind also keine "Werbe- oder Belangsendungen" - , bezahlt der ORF den Ge​meinden eine pauschale Spesenabgeltung, die sich je nach Auf​wand derzeit von S 2.000,-- bis S 4.000,-- bewegt.

B)
Gottesdienstübertragungen im Fernsehen

Die Übertragungen im österreichischen Fernsehen sind zahlenmäßig wesentlich weniger als im Hörfunk. Diese Zurückhaltung hat ihre Ursache vorrangig im An​liegen nicht vergessen zu lassen, dass die persönliche, unmittelbare Teilnahme an einem Gottes​dienst nicht durch die mittelbare Teilnahme über das Medium Fern​sehen ersetzt wer​den kann.

Das ORF/Fernsehen überträgt jährlich sechs Gottesdienste, davon jeweils drei aus Wien und drei aus einem anderen Bundesland, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem ZDF. Darüber hinaus werden  aus besonderen Anlässen fallweise Gottes​dienste übertragen. So ist unsere Diözese ungefähr alle sie​ben Jahre an der Reihe, drei Gottesdienste zu über​nehmen. Diese werden aus prakti​schen und aus Ko​stengründen meist aus einer Pfarre übertragen. Die Auswahl der Pfarren er​folgt in Absprache mit der Diözese durch den ORF. 

Anfragen von Privatsendern

In den letzten Monaten wurde durch ein Münchener Produktionsstudio bei einigen Pfar​ren wegen der Erstellung eines musikalischen Ortsbildes (Musikkassetten) und damit in Ver​bindung wegen einer möglichen Übertragung eines Fernsehgot​tesdienstes ange​fragt.

Das Studio plant, für den Übertragungszeitraum eines Jahres ein "Paket" von Pfarr​gemein​den zusammenzustellen, die für die Übertragung eines Fernsehgottes​dienstes geeignet sind. Dieses Paket soll dann Fernsehanstalten zum Kauf an​gebo​ten werden. 

Da hier kommerzielle Interessen im Vordergrund stehen, bedarf es einer sorgfälti​gen Prü​fung solcher Anfragen. Es wird dringend empfohlen, vor Unterzeichnung von Verträgen die Rechtsstelle der Diözese (Herr Dr. Herbert Preis, Diözesanfinanz​kammer, Tel.: 0732/79800-1402; Urheberrechts-, Verwertungs- und Honorarfra​gen, etc.) und in liturgi​schen Belangen das Liturgiereferat (Herr Mag. Johann Stock​hammer, Tel.: 0732/7610-3120) zu kontaktieren.

-
Nach vorliegenden Informationen ist es noch gänzlich unsicher, ob deutsche (private) Fern​sehanstalten dieses Projekt übernehmen. Daher sind viele wesent​liche Fragen noch offen, da sie Gegenstand der Verhandlungen zwischen Studio und Fernsehanstalten sein werden (Nutzungsrechte, Honorare etc.). 

 

-
VOR EINER ZUSAGE FÜR EINEN FERNSEHGOTTESDIENST IST IN DIESEM WIE IN JEDEM ÄHNLICH GELAGERTEN FALL DIE ZUSTIMMUNG DES BISCHÖFLICHEN OR​DINARIATES EINZUHOLEN, da der Diözesanbischof (auch und gerade) für Gottes​dienste verantwortlich ist, die medial übertra​gen werden.

